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Verein der Freunde des Gymnasiums Roth e.V. 

 

Spendenbescheinigung 

 

Sehr geehrte Mitglieder und Förderer des Vereins der Freunde des Gymnasiums Roth, 

herzlichen Dank für die Unterstützung unseres Vereins und damit der Schülerinnen und Schüler des 
Gymnasiums Roth. Ebenso vielen Dank für das uns entgegen gebrachte Vertrauen. 

Der Förderkreis ist ein gemeinnütziger Verein. Somit können Spendenzahlungen an den Verein der 
Freunde des Gymnasiums Roth steuerbegünstigt eingesetzt werden. 

Grundsätzlich werden vom Finanzamt die Bankbelege mit Spenden bis 200,- € anerkannt. Es müssen 
jedoch noch weitere Angaben über den Spendenempfänger laut Auskunft des Finanzamtes Nürnberg 
vorliegen. Um dem ehrenamtlichen Kassenwart die Arbeit zu erleichtern und die Kosten möglichst 
gering zu halten, bitten wir Sie daher, den Bankbeleg zusammen mit dem beiliegenden Vordruck 
„Bestätigung des Vereins der Freunde des Gymnasiums Roth e.V.“ beim Finanzamt einzureichen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Dr. Walburga Kumar 
( 1. Vorsitzende ) 

 

 
Bestätigung des Vereins der Freunde des Gymnasiums Roth e.V. 
(nur in Verbindung mit einem Bankbeleg) 
über Zuwendungen im Sinne des § 10 b des Einkommenssteuergesetzes an eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 
9 des Körperschaftssteuergesetzes bezeichneten Körperschaften, Personenvereinigungen oder Ver-
mögensmassen. 

Art der Zuwendung: Geldzuwendung 

Der Verein der Freunde des Gymnasiums Roth e.V. ist wegen Förderung gemeinnütziger Zwecke nach 
dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid des Zentralfinanzamtes Nürnberg, Steuernum-
mer 241 / 111 / 20672, vom 05. Oktober 2023 für die Jahre 2020, 2021 und 2022 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 
des Körperschaftssteuergesetzes von der Körperschaftssteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteu-
ergesetzes von der Gewerbesteuer befreit. 

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur für gemeinnützige Zwecke verwendet wird. 

Roth, den 10.10.2023 
 

Dr. Walburga Kumar 
( 1. Vorsitzende ) 
 


